
 

 

W12/2024 Fachkraft für Bildung und Betreuung 
in der FGTS / Vollzeit 
 

Das Bildungs- und Betreuungsangebot der Freiwilligen Ganztagsschulen umfasst die vielfältigen 
Entwicklungs- und Lernräume von Kindern. Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden bedarf es 
pädagogisch ausgebildeter Fachkräfte. 
Die hier angebotene Grundqualifizierung bietet die Möglichkeit fachliche Kompetenzen in den Grundlagen-
veranstaltungen zu erwerben, zu vertiefen und auszubauen. Die Grundlagen-Module vermitteln dabei 
Basiswissen in den Bereichen Bildungs- und Erziehungswissenschaften in der Freiwilligen Ganztagsschule: 
Grundlagen der Entwicklungspsychologie, Methodik-Didaktik, Organisation, Partizipation, Inklusion, 
Kooperation und Kommunikation sowie Recht. 
 

Zielgruppe und Zugangsvoraussetzungen 
Die Grundqualifizierung richtet sich an: 
Interessierte ohne pädagogische Vorkenntnisse und Mitarbeiter in den FGTS die jedoch nicht über folgende 
Qualifikationen verfügen: 
- abgeschlossenes Hochschulstudium in mindestens einem Unterrichtsfach oder 
- abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens zweijährigen Erfahrung in der FGTS oder 
- Berufsausbildung in einem sozialen Beruf oder - abgeschlossener anerkannten  
  Tagespflegekurs 
Die Qualifizierung umfasst 350 Unterrichtsstunden und 160 fachpraktische Stunden in Form eines 
Praktikums. 
Die Praxisstunden werden von Teilnehmern, die bereits in einer FGTS arbeiten, im Rahmen der regulären 
Arbeitszeiten abgeleistet bzw. nachgewiesene Arbeitsstunden werden als Praxiszeiten angerechnet. 
Teilnehmer ohne Vorerfahrung müssen durch mehrere zweiwöchige Praktika in einer FGTS die Praxiszeiten 
nachweisen. Sie werden bei der Praktikumsplatzsuche unterstützt und während der Praktikumsphase 
begleitet. 
Die Zugangsvoraussetzungen werden individuell mit der Anmeldung geprüft. 
 

Qualifikationsmodule 
Modul I:  Handlungsfeld Freiwillige Ganztagsschule  
Modul II:  Entwicklungspsychologische Grundlagen  
Modul II:  Methodik – Didaktik  
Modul IV:  Rechtliche Grundlagen 
Modul V:  Kommunikation   
Modul VI:  Inklusion   

 

Dozent*innen 
Heike Friedrich, Erziehungswissenschaftlerin 
Julia Daum, Entspannungspädagogin. Hypnose Coach 
Meta-Christina Gräber, Juristin  
Nicole Lobert, Grundschullehrerin 
Sigrid Karin Platz, Psychologin   
Loredana Steffen, Dozentin          
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Anmeldung und Auskunft: 
CEB Akademie ● Industriestr. 6-8 ● 66663 Merzig-Hilbringen  ● Tel.: 06861-9308-49 ● 

info@ceb-akademie.de ● www.ceb-akademie.de 

Lehrgangsbeginn Montag, 13. Mai 2024 
Theorie: Termine werden noch bekannt gegeben 
Praxis:  Termine werden noch bekannt gegeben 
 

Unterrichtsstunden  
350 Unterrichtsstunden und 160 fachpraktische Stunden in Form eines Praktikums. 
 

Unterrichtszeiten: montags bis freitags von 8:30 bis 15:30 Uhr bzw. 17:30 Uhr 
 

Prüfung: Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Abschlussprüfung, einer Facharbeit und einem 
Abschlussgespräch. 
 

Abschluss: Anerkennung als „Fachkraft für Bildung und Betreuung in der Freiwilligen Ganztagsschule“ 
durch das Ministerium für Bildung und Kultur. 
 

Kosten des Lehrgangs 
2.240,00 Euro Gesamtkosten (ohne Verpflegung), Zahlung in acht Raten zu je 280,00 Euro möglich 
 

Schulungsorte 
Theorie: CEB Akademie, Industriestr. 6-8, 66663 Merzig-Hilbringen 
Praktikum: FGTS Einrichtungen 
 

Diese Qualifikationsmaßnahme erfüllt die Anforderungen der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung 
– Weiterbildung – AZAV. 
 

Finanzierung 
• Die Finanzierung kann bei Erfüllung der persönlichen Fördervoraussetzungen (arbeitssuchend bzw. 
   arbeitslos gemeldet) über Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit übernommen werden.  
   Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitsvermittler. 
• Die Qualifizierung kann für Angestellte auf Antrag des Arbeitgebers und bei Erfüllung der 
   persönlichen Fördervoraussetzungen mit Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit zwischen 
   50% und 100% bezuschusst werden • Die Finanzierung kann auf Antrag des Arbeitgebers und bei 
   Erfüllung der persönlichen Fördervoraussetzungen über Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit 
bzw. vom JobCenter übernommen werden. 


